
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Liberalisierung Taxi- und Mietwagengewerbe 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 64. Sitzung des Nationalrats über Sicher­
stellung von 81-Deutschkenntnissen für Taxi-Lenker (420 d.B.) - TOP 39 

Die Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes sieht, wie in der Begründung des An­
trags 928/A(E) angeführt, eine Zusammenlegung der Taxi- und Mietwagengewerbe 
vor. Im September 2019 startete die Bundeswettbewerbsbehörde mit einer Branchen­
untersuchung des Taxi- und Mietwagenmarkts, deren Ergebnisse nun vorliegen. Die 
unmissverständlichen Erkenntnisse des 100 Seiten langen Endberichts sind die fol­
genden: 

• "Innovation wird gebremst. Die Zusammenlegung des Taxi- und Mietwagen- zu 
einem einheitlichen Personenbeförderungsgewerbe bedeutet nichts anderes, als 
die gesetzliche Festlegung des ursprünglichen Taxigewerbes als alleiniges Ge­
schäftsmodell zu etablieren. Diese Umsetzung verhindert die Entwicklung von 
neuen und innovativen Geschäftsmodellen und hemmt den Wettbewerb. 

• Fixe Tarifpflicht und Marktaustritte. Derzeit ist noch unklar, ob ein fixer Taxitarif 
gesetzlich verankert wird. Bei einem fixen Tarif kann ein Preiswettbewerb nicht 
mehr stattfinden. Dies könnte zur Folge haben, dass neue Geschäftsmodelle, wie 
bspw. App-basierte Online-Vermittlungsdienste, den Markt wieder verlassen müs­
sen. 

• Angebotsreduktion. Die Kundenumfrage hat ergeben, dass 40% eine Präferenz 
für neue Geschäftsmodelle haben. Somit gibt es ein Interesse für neue innovative 
Geschäftsmodelle im Markt für das Personenbeförderungsgewerbe. Durch die 
neuen Regelungen wird die Angebotsauswahl für Kunden und Kundinnen mini­
miert. 

• Entfall von Qualitäts- und Preiswettbewerb. Der große Vorteil von Online-Ver­
mittlungsdiensten besteht in der Preistransparenz und den vergleichsweise gerin­
geren Beförderungskosten für Konsumenten und Konsumentinnen. 95% der be­
fragten Konsumenten und Konsumentinnen erachten Preistransparenz als wichtig. 
Durch die mögliche Einführung eines fixen Tarifs entfällt nicht nur diese Preistrans­
parenz, sondern es wird auch der gesamte Preiswettbewerb in einer Branche be­
seitigt. Ein Anstieg der Preise bei Verordnung eines fixen Tarifs scheint wahr­
scheinlich. Mangels Preiswettbewerbs werden wohl auch nur noch sehr geringe 
Anreize an einem entsprechenden Qualitätswettbewerb bestehen. 

• Arbeitsplatzverluste. Mit den neuen Regeln müssen Mietwagenfahrer_innen ei­
nen Taxi-Ausweis beantragen und eine Prüfung ablegen. Aufgrund der vorhande­
nen Prüfungskapazitäten wird es ihnen praktisch unmöglich gemacht, die Prüfung 
zeitgerecht absolvieren zu können. Diese Angebotsreduktion kann sich etwa durch 
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längere Wartezeiten ebenfalls negativ auf die Qualität der Beförderungsleistung 
und somit auf die Konsumenten und Konsumentinnen auswirken. 

• Liberalisierung der Tarife - EU Vergleich. Laut ökonomischer Literatur sind Ta­
ximärkte generell zu stark reguliert. Preisregulierungen können zwar gerechtfertigt 
sein; allerdings weisen fixe Tarife für den Markt eher negative Effekte auf. Öster­
reich und Deutschland sind die einzigen EU Länder mit fix regulierten Tarifen. Die 
generelle Tendenz geht in Richtung Deregulierung in den Taximärkten. In Ländern 
wie Schweden, Norwegen und Irland wurden die Preise, quantitative Limits oder 
beides dereguliert. Die Mehrheit der Länder verfügen über einen Maximaltarif, wel­
cher einen gewissen Preiswettbewerb zulässt. 

• Vorteile beider Gewerbe bleiben nicht erhalten. Der Intention des Gesetzge­
bers, die Vorteile der beiden Gewerbe zu erhalten, wird nicht entsprochen. Das 
Gesetz berücksichtigt die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und Charakteristika 
der Taxi- und Online Vermittlungsleistungen, wie etwa die dynamische Preisgestal­
tung, Preistransparenz, einfache Buchungs-, Bezahl- und Bewertungssysteme un­
genügend." 

Die Ausführungen der Bundeswettbewerbsbehörde lassen keinen Zweifel an der Tat­
sache zu, dass die Zusammenlegung der Taxi- und Mietwagengewerbe überwiegend 
negative Effekte mit sich bringen wird . Um Österreich als fairen und modernen Wirt­
schaftsstandort zu erhalten, muss gegengesteuert werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine No­
velle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes zukommen zu lassen, welche separat regu­
lierte Taxi- und Mietwagengewerbe sicherstellt, um einen fairen, innovativen Qualitäts­
und Preiswettbewerb im privaten Personentransport-Gewerbe zu ermöglichen. " 
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